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Bericht 

Schul- und Sportausschuss Kamen, 03.11.2015 

 

Statistik (Stand 02.11.2015): 

Schülerinnen und Schüler 60 

Förderschwerpunkte :   

- Lernen – 30 Schülerinnen und Schüler 

- Emotionale und soziale Entwicklung – 30 Schülerinnen und Schüler 

Religionszugehörigkeiten: 

- Katholisch   - 14 Schülerinnen und Schüler 

- Evangelisch - 20 Schülerinnen und Schüler 

- Islamisch   – 5 Schülerinnen und Schüler 

- Ohne Bekenntnis - 21 Schülerinnen und Schüler 

 

Schüler mit Migrationshintergrund: 6 Schülerinnen und Schüler 

 

Lehrerinnen und Lehrer: 

Die Schule ist zu 100 % besetzt (9 Lehrerinnen und Lehrer). Eine Kollegin ist 

mit ganzer Stelle in das Gemeinsame Lernen abgeordnet. 

 

Kurzbericht 

Die Käthe-Kollwitz-Schule läuft bedingt durch die Unterschreitung der 

Mindestzahl zum Schuljahresende diesen Schuljahres , also zum 01.08.2016, 

aus.  Die Schülerinnen und Schüler können dann an dem neu gegründeten 

Förderzentrum in Unna, welches sich in Trägerschaft des Kreises befinden 

wird, ihre  Schullaufbahn weiter fortsetzen. Der Schulbetrieb an der Käthe-

Kollwitz-Schule wird in Gänze und ohne Abstriche bis zum Schuljahresende 
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aufrecht erhalten. Die Aussage bezieht sich auch auf die OGS und der halben 

Stelle Schulsozialarbeit. 

Am 23.11.2015 wird über die Schulleitung die gesamte Elternschaft in einer 

schulinternen Veranstaltung über die bevorstehende Schulschließung 

unterrichtet. Die Eltern werden zudem über die Konzeption der neu zu 

gründenden Förderschule „Förderzentrum Unna“ informiert . 

An dem neu gegründeten Förderzentrum werden auch Lehrerinnen und 

Lehrer der Käthe-Kollwitz-Schule unterrichten.  Somit treffen die 

Schülerinnen und Schüler der aufgelösten Käthe-Kollwitz-Schule auch auf 

vertraute Lehrpersonen. 

Nach dem Schulgesetz sind Schülerinnen und Schüler, die momentan die 

Klasse 4 der Käthe-Kollwitz-Schule besuchen, nach dem Wechsel in die 

Sekundarstufe I Schülerinnen und Schüler einer Regelschule und nehmen 

am Gemeinsamen Lernen teil. Es sei denn Eltern wünschen weiterhin den 

Besuch einer Förderschule. Hier besteht ein Wahlrecht. Momentan finden an 

der Käthe-Kollwitz-Schule für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 

entsprechende Beratungen statt. Das Elternvotum wird der Schulaufsicht bis 

zum 04.12.2015 mitgeteilt. Den Eltern wird dann nach Rücksprache mit den 

Schulträgern und den Regelschulen ein Beschulungsvorschlag mitgeteilt. 
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